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§277
Entscheidung

(1) Das Kreisgericht entscheidet über 
den Einspruch gegen die Entscheidung eines 
gesellschaftlichen Organs der Rechtspflege 
durch Beschluß. Es kann vor seiner Ent
scheidung eine mündliche Verhandlung 
durchführen und den Betroffenen zu sei
nem Einspruch hören. Weiterhin kann es 
eine Stellungnahme des gesellschaftlichen 
Organs der Rechtspflege beiziehen, den 
Vorsitzenden oder andere Mitglieder dieses 
Rechtspflegeorgans und andere Bürger zur 
mündlichen Verhandlung laden, soweit dies 
zu seiner Entscheidung erforderlich ist.

(2) Das Kreisgericht kann die Entschei
dung eines gesellschaftlichen Organs der 
Rechtspflege aufheben und die Sache mit 
entsprechenden Empfehlungen zur erneuten 
Beratung und Entscheidung an dieses zu
rückgeben oder den Einspruch, wenn er 
unbegründet ist, zurückweisen.

(3) Das Kreisgericht kann von einer 
Rückgabe der Sache an das gesellschaftliche 
Organ der Rechtspflege absehen und selbst 
endgültig entscheiden, wenn feststeht, daß 
der Betroffene nicht verantwortlich ist 
oder wenn nur noch über die Wiedergut
machung eines Schadens oder über die Her
absetzung einer Geldbuße zu entscheiden 
ist. Im Falle einer Beleidigung, Verleum
dung oder eines Hausfriedensbruches oder 
bei Schadensersatzansprüchen kann eine 
gütliche Einigung erfolgen.

(4) Gegen die Entscheidung des Kreisge
richts über den Einspruch ist kein Rechts
mittel gegeben.

Anmerkung: Beachte in diesem Zusam
menhang die Ziffern І.6.—1.8., 2.4. und 4.1. 
der RL Nr, 26 des Plenums des OG vom
24. 3.1976 zum Zusammenwirken der Ge
richte mit den Schiedskommissionen (GBl. 
Sdr. Nr. 870). Sie lauten:

,Д.6.
Zur Auswahl und Festlegung von Erzie
hungsmaßnahmen (§§ 26, 27 SchKO, § 29 
StGB)

1.6.1.
Wiedergutmachung des Schadens
Das Einvernehmen eines in der Bera
tung nicht anwesenden Geschädigten (§ 26 
Abs. 4 SchKO) ist anzunehmen, wenn die

Verpflichtung zur Wiedergutmachung des 
Schadens mit dem vorher gestellten Scha
densersatzantrag übereinstimmt. Die wei
tere Regelung in § 27 Abs. 3 SchKO, wonach 
für die Festlegung von Zahlungsfristen 
ebenfalls das Einvernehmen des Geschädig
ten erforderlich ist, umfaßt auch Ratenzah
lungen.
Der geschädigte Bürger oder Betrieb hat 
das Recht, vor der Schiedskommission Scha
densersatzansprüche geltend zu machen. 
Dem geschädigten Bürger oder Betrieb 
gleichgestellt sind Rechtsträger sozialisti
schen Eigentums, auf die Kraft Gesetzes 
oder Vertrages Schadensersatzansprüche 
des geschädigten Bürgers oder Betriebes 
übergegangen sind. Übersteigt der Scha
den die Höhe von etwa 500,— M, so ist der 
Geschädigte auf die Geltendmachung des 
Anspruchs vor dem Kreisgericht zu verwei
sen (vgl. Ziff. 1.2.4.).
Jugendliche können in der Beratung der 
Schiedskommission nur mit Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten Selbstverpflich
tungen übernehmen. Die Schiedskommis
sion kann Jugendlichen Verpflichtungen zur 
Wiedergutmachung des angerichteten Scha
dens durch eigene Arbeit oder durch Lei
stung von Schadensersatz in Geld (§§ 26 
Abs. 2, 35 und 41 SchKO) auch bei Nicht
erscheinen eines Erziehungsberechtigten 
zur Beratung auferlegen, wenn dieser ge
mäß § 8 Abs. 4 SchKO eingeladen worden 
ist. Für die Wiedergutmachung des Scha
dens durch Haftpflichtversicherte gelten die 
Festlegungen unter Ziffer 3.2.

1.6.2.
Bestätigung anderer Selbstverpflichtungsn 
Es ist darauf hinzuwirken, daß die be
schuldigten Bürger nur solche Verpflichtun
gen übernehmen, die im Zusammenhang 
mit der von ihnen begangenen Straftat ste
hen, also sachbezogen sind. Das schließt 
nicht aus, daß sich der Rechtsverletzer ver
pflichtet, z. B. bei Zerstörung gesellschaft
lichen Eigentums, Leistungen zu erbringen, 
die über die bloße Wiedergutmachung 
durch eigene Arbeit hinausgehen. Die Ver
pflichtung zur Leistung unbezahlter Arbeit 
in Genossenschaften ist unzulässig.

1.6.3.
Ausspruch einer Rüge
Die Rüge ist differenziert anzuwenden. 
Reichen bei einem einsichtigen Täter an-


